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1 	T 408/88 

Sachverhait und Antrãge 

Die am 17. Dezember 1985 eingereichte europàische 

Patentanmeldung Nr.85 116 089.5, veröffentlicht unter der 

Nuinmer 0 186 101 am 2. Juli 1986, ist durch Entscheidung 

der Prüfungsabteilung 097 vom 21. März 1988 zurückgewiesen 

worden. 

Dieser Entscheidung lagen die ursprünglich eingereichten 

Ansprüche 1-3 und die Ansprüche 1-3 gemâB dein Hilfsantrag 

vom 5. Mai 1987 zugrunde. Sie wurde damit begründet, daB 

der Gegenstand des Anspruches 1 gemäB dem Hauptantrag 

sowie gemäB dein Hilfsantrag im Hinblick auf die der 

Druckschrift DE-C-3 336 593 (DO) zu entnehmenden Lehre in 

Verbindung mit der Lehre nach der Druckschrift AT-B-

318 934 (Dl) oder nach der Druckschrift 2 158 727 (D2) 

nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhe. 

Gegen diese Entscheidung hat der Beschwerdeführer am 

20. Mai 1988 Beschwerde eingelegt. Die Beschwerdebe-

gründung ist am 20. Juli 1988 eingegangen. 

Eine mündliche Verhandlung hat am 23. Jartuar 1990 

stattgefunden. 

1. 	Der Beschwerdeführer beantragte, die Zurückweisungs- 

entscheidung aufzuheben und ein Patent im Umfang der 

ursprünglich eingereichte Unterlagen bzw. hilfsweise mit 

dem Anspruch gemãB dem Hilfsantrag vom 5. Mai 1987 zu 

erteilen. 

Der Anspruch 1 in seiner ursprungiichen Fassung lautet 

wie folgt: 
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2 	 T 408/88 

11 1. Zahnrad-, zahnstangen- ocler schneckenfãrmiges Werkzeug 
zum Feinbearbeiten der Zahnflanken von insbesondere 
gehãrteten Zahnrädern, dessen Zãhne eine abrasive, d.h. 
keine eirtheitlich gerichteten Schneidkanten aufweisende 
Oberflàche besitzen, wobei Schneidkanten von der Kanten 
und/oder Ecken und/oder Spitzen von Kórnern eines 
superharten Werkstoffes, insbesondere kubisch kristallineni 
Bornitrid (CBN) gebildet werden, gekennzeichnet durch eine 
zuiuindest auf den Zahnflanken vorhandene Verschlei8schutz-
schicht." 

Der Anspruch 1 gemäB dein Hilfsantrag unterscheidet sich 
lediglich im Oberbegriff von dem vorigen Anspruch durch 
folgende Präzisierung der Zweckangabe des Werkzeuges: 

"Zahnrad-, zahnstangen- oder schneckenfórmiges Werkzeug 
zuin Schabschleifen, Honen oder Schraubwãlzschleifen von 
Zahnrãdern, dessen Zähne..." 

2. 	Zur Stützung seiner Antrâge trug der Beschwerdeführer un 
wesentlichen folgende Arguinente vor: 

Die beanspruchte Erfindung betreffe ein abrasives 
Werkzeug, d. h. ein Werkzeug, dessen Oberfläche keine 
einheitlich gerichteten Schneidkanten, sondern eine 
unregelmáBige Struktur mit einer Vielzahl von Schneid-
kanten, die von den Kanten, Spitzen oder Ecke von 
nebeneinander angeordneten Kôrnern gebildet würden, 
aufweise. Das mit diesern Werkzeug auszuführende Verfahren 
zur Bearbeitung eines Werkstückes sei ein Schleifen und 
kein Schneiden. 

Im Gegensatzt dazu handle es sich in den Druckschriften 
Dl und D2 urn Schneideinsätzen, nâmlich urn Werkzeuge mit 
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3 	T 408/88 

ganz eindeutig definierten Schneidkanten. Diese Art von 

Werkzeugen würde nicht zum Schleifen verwendet. Deshaib 

würden die Druckschriften Dl und D2 "ein anderes Gebiet 

mit einer anderen Art von Werkzeugen", die nicht zum 

Schleifen, sondern für andere Bearbeitungsverfahren 

geeignet seien, betreffen. Auch seien die indiesen 

Druckschriften angegebenen Werkstoffe, Wolframkarbide oder 

dgl., aus denen die Schneideinsâtze hergesteilt seien, 

keine superharten Werkstoffe im Sinne des in der Erfindung 

benutzten Werkstoffes. Die Druckschriften Dl und D2 würden 

somit keine Anregung für die Erfindung geben. 

Bei der erfindunggemàl3en LOsung seien die Kärner des 

superharten Werkstoffes mit ihrer Bindung auf Werkzeugen 

aus Netall, z.B Stahl, aufgebracht und mit einer Schicht 

aus Titannitrid überzogen, wodurch ein zusãtzlicher Schutz 

der Hartstoffkörner und deren Bindung erreicht werde. 

Dagegen sei es aus der Dl oder D2 lediglich bekannt, einen 

soichen Uberzug unmittelbar auf die aus Hartmetall 

bestehenden Werkzeuge aufzutragen. Ferner bringe die 

beanspruchte Beschichtung eine tiefere Einbettung für die 

CBN-Körner, wodurch diese besser in ihrer Bindung gehalten 

würden. Ein weiterer zusãtzlicher Vorteil dieser 

Beschichtung bestehe darin, daB sich keine Späne mehr auf 

dem Bindemittel der Hartstoffkörner festsetzen kónnen, so 

daB das Bindemittel geschutzt werde. All dies führe 

indirekt auch zu einer Standzeitverlängerung des 

Werkzeuges und spreche für das Vorliegen einer 

erfinderischen Tätigkeit. 

Entscheidungsgründe 

Die Beschwerde ist zulàssig. 

Nach Prüfung der im Prüfungsverfahren genannten 

Druckschriften koinmt die Kaminer zu dem Ergebnis, daB in 

I 
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keinem von ihnen ein Werkzeug nach dem Anspruch 1 des 
Hauptantrages offenbart ist. Die Neuheit des Gegenstandes 
des Anspruches 1 ist deshaib anzuerkennen. 

Als der Stand der Technik, der dein Gegenstand des 
Anspruches 1 am nächsten koinmt, erachtet die Kaininer die 
Druckschrift DE-C-3 336 593 (DO), von der auch der 
Beschwerdeführer ausgeht. Gegenuber dieser Druckschrift 
1st der Anspruch 1 zutref fend abgegrenzt (Regel 29 (1) ( 
EPU). 

Das aus der Druckschrift DO bekannte Werkzeug bietet 
gegenüber den Schleifmitteln auf oxydischer Basis oder 
Karbidbasis beiin Feinbearbeiten von gehãrteten Zahnrädern 
bereits längere Standzeiten und höhere Abtragleistungen. 
Diese sind jedoch mitunter noch als zu gering anzusehen. 
Deshaib liegt dem Gegenstand des Anspruchses 1 die Aufgabe 
zugrunde, ein Werkzeug dieser Art so zu verbessern, daB 
seine Standzeit zwischen zwei Abrichtvorgãngen noch 
welter erhöht wird; vgl. EP-A-O 186 101, S.2,Z.8 - 
S.3,Z.8. 

Diese Aufgabe wird durch die Lehre des Anspruches 1 
gelöst. Die Lôsung beruht dabei auf dem Gedanken, daB 
man die an der Oberflãche des fertigen Werkzeuges 
befindlichen Kôrner des superharten Wrkstoffes noch mit 
einer VerschleiBschutzschlcht bedeckt. 

Zur Frage, ob der schrlftlich belegte Stand der Technik 
die Lehre des Anspruches 1 nahelegen konnte, 1st folgendes 
auszuführen: 

5.1 	Eine Anregung zur Lósung der obengenannten Aufgabe konnte 
der Fachinann bereits in der Druckschrift Dl oder D2 
finden: 
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Die Druckschrift Dl betriffteine Uberzugsschicht auf 

Hartmetallteilefl für die spanende und spanlose Formgebung 

als Schutz gegen Kolkung bzw. Verschleil3. Durch eine 

soiche Uberzugsschicht von 1 bis 5 pm auf ein fertiges 

Hartmetallteil wird die Lebensdauer dieses Hartmetall-

teileserhöht und infolgedessen auch dessen Standzeit 

vervielfacht; vgl. S.2, Z.1 bis 23, 39 bis 42 und S. 3, Z. 

16 bis 19. 

Ebenso ist es aus der Druckschrift D2 bekannt, Schneid-

werkzeuge aus sehr hartem Material, beispielsweise aus 

Wolframkarbid, als Werkzeugmaschineneinsãtze zu verwenden, 

wobei diese fertigen Schneidwerkzeuge mit einer dünnen 
Schicht aus Metalinitrid uberzogen sind. Die Dicke des 

Uberzuges erhöht die Lebensdauer und demnach auch die 

Standzeit der Schneidwerkzeuge gegenuber soichen 

Schneidwerkzeugen, die mit Titankarbid beschichtet sind; 

vgl. S. 2, Abs. 2 bis S. 3, Abs. 1; S. 5, Abs. 2 und 3. 

Der Fachinann erkennt, daB der aus der Druckschrift Dl oder 

D2 bekannte Gedanke, die Oberfläche und dainit die Kanten 

von Werkzeugen aus Hartmetall, die in spanenden 

Fertigungsverfahren eingesetzt werden, zum Schutz gegen 

VerschleiB mit einer entsprechenden Schutzschicht zu 

überziehen, auchdazu geeignet 1st, die Kanten der Körner 

eines Schleifmittels auf der Oberfläche eines Werkzeuges 

vor zu rascher Abnutzung zu schützen. Die Anwendung der 

bekannten Lehre, urn von ihrer vorteilhaften Wirkung bei 

einem zahnrad-, zahnstangen- oder schneckenfärmigen 

Werkzeug nach dem Oberbegriff des Anspruches 1 Gebrauch zu 

machen, ist daher für den Fachmann naheliegend. 

5.2 	Der Auffassung des Beschwerdeführers, daB der für das 

Spanen mit nicht einheitlich gerichteten Schneidkanten 
zuständige Fachmarin bei der Suche nach Anregungen für eine 
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Lôsung der der Anmeldung zugrundeliegenden Aufgabe die 
Druckschriften Dl und D2 nicht in Betracht ziehen würde, 
kann die Kammer aus folgenden Gründen nicht zustimmen: 

5.2.1 Zwar erwãhnt die Druckschrift Dl als Beispiel für die 
Hartmetallteile Schneidplatten, was jedoch deren 
Verwendung nicht auf ein bestinuntes Gebiet beschrànkt, wie 
es sich aus dem Hinweis auf die "spanende und spanlose 
Foringebung" entnehmen läBt. Zudem geht aus der 
Druckschrift DE-A-32 02 695 (S. 1, Abs. 2), die in der 
Breschreibung der Annieldung genannt ist und auf die die 
Kammer in der xnündlichen Verhandlung verwiesen hat, 
hervor, daB in dem auch den Gegenstand der vorliegenden 
Anmeldung betreffenden Sachgebiet, nämlich die Herstellung 
von Aul3enverzahnungen, der Fachinann als Werkzeuge sowohi 
Walzfräser als auch entsprechen geforinte Schleifscheiben 
verwendet. Bekanntlich gehört das Schleifen zu dem 
aligemeinen Gebiet der spanenden Fertigungsverfahren, 
wobei das Schleifen unter der Gruppe "Schneiden mit 
geometrisch unbestimmter Schneidforin" eingeordnet 1st, 
die der Gruppe tSchneiden  mit geometrisch bestinimter 
Schneidforin" benachbart ist, unter die die in den 
Druckschriften DE-A- 32 02 695, Dl und D2 erwähnten 
Werkzeuge fallen; vgl. das "Handbuch der Fertigungs-
technik", Band 3/1, Spanen, Carl Hauser Verlag München 
Wien, 1979, S.15. Aufgrund der Einordnung der Werkzeuge 
mit oder ohne definierten Schneidkanten in zwei 
uninittelbar benachbarte Gruppen ist davon auszugehen, daB 
der Fachinann für spanende Fertigungsverfahren bei Bedarf, 
d.h. wenn er in der eine Gruppe keine Anregung zur Lósung 
eines bestiinmten technischen Problems findet, auch in der 
benachbarten Gruppe geeigneten Lösungen sucht. Der Wechsel 
von einein Spanen mit geometrisch bestimnmten Schneidformu zu 
einemn Spanen mit geomnetrisch unbestimmten Schneidform und 
umgekehrt ist diesem Fachmann geláufig, zumal bei diesen 
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spanenden Fertigungsverfahren die Standzeit der 
entsprechenden Werkzeuge durch beim Zerspannungsvorgang an 
den Kanten dieser Werkzeuge auftretenden Verschlei8er-
scheinungen beeintràchtigt werden. Deshaib liegt in den 
genannten beiden Gruppendas gleiche technische Problem 

vor. 

5.2.2 Was die zusätzlichen Wirkungen,- zusãtzliches Halten der 
Körner des Schleifmitteis in ihrem Bindemittel sowie 
dessen Schutz durch Verhindern des Festsetzen von Spãnen 
auf dent Bindemittel-, die durch die VerschleiBschutz-
schicht erzielt werden, anbelangt, so können diese 
ebenfalls nicht die erfinderische Tàtigkeit des 
Gegenstandes des Anspruches 1 stützen. Denn es ist 
aufgrund des aus den Druckschriften DO und Dl oder D2 
bekannten Standes der Technik naheliegend, zu der Lehre 
nach Anspruch 1 zu gelangen, well aus der K3inbination der 
Lehren der bekannten Druckschriften auf alle Fälle die 
vorteilhafte Wirkung einer Standzeitverlängerung zu 
erwarten 1st (vgl. auch EntscheidungT 21/81, 
"Elektroinagnetischer Schalt Allen-Bradley Company", AB1. 
EPA 1983, 15, Punkt 6). Darüberhinaus wird darauf 
hingewiesen, daB auch schon die Druckschrift Dl die 
Verminderung der Kiebeneigung gegen Metallspàne als 
Eigenschaftefl der Verschlei8schutzschicht erwàhnt (vgl. 

S,2, Z.21 und 22). 

5.2.3 Uber die normalen Uberlegungen des zuständigen Fachmannes 
hinausgehenden Schwierigkeiten oder Vorurteile für 
oder gegen das Aufbringen der aus den Druckschriften Dl 
oder D2 bekannten VerschleiBschutzschicht auf das aus 
der Druckschrift DO bekannte Werkzeug sind demnach für 
die Kaminer nicht erkennbar und auch von dent Beschwerde-
führer nicht geitend geinacht worden. 
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5.3 	Der Gegenstand des Anspruches 1 des Hauptantrages beruht 
somit nicht auf einer erfinderischen Tãtigkeit im Sinn 
des Artikels 56 EPU. 

Die im Anspruch 1 gemàB Hilfsantrag hinzugefugten Merkivaie 
prãzisieren lediglich im Oberbegriff dieses Anspruches die 
Fertigungsverfahren, für die das beanspruchte Werkzeug 
Verwendung finden soil. Es ist ohne weiteres ersichtlich, 
daB alle in den Abschnitten 5.1 bis 5.3 genannten 
Argumente auch für diesen Anspruch gelten. 

Der Anspruch 1 gemäB Hauptantrag bzw. gemäB Hilfsantrag 
ist daher nicht gewáhrbar. 
Die abhãngigen AnsprUche 2 und 3 , deren Merkniale aus 
der Druckschrift Dl gleichfaiis bekannt sind, fallen mit 
dent jeweiligen Anspruch 1, da ihr Rechtsbestand von dent 
dieses Anspruches abhangt. 

Entscheidungs formel 

Aus diesen Gründen wird entschieden: 

Die Beschwerde wird zurückgewiesen. 

Der Geschaftsstellenbeamte: 

7P 

S.Fabiani 
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Der Vorsitzende: 

H.J. Seidenschwarz 


